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Feuerwehrgebührensatzung – Ausführungsbestimmungen 
Die Ausführungsbestimmungen zur Feuerwehrgebührensatzung wurden durch die 
Verwaltung fertiggestellt. Sie werden in der nächsten Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses beraten. 
Wichtigste Punkte der Bestimmungen sind eine Unentgeltlichkeit bei Auslösung von 
Brandmeldeanlagen einmal halbjährlich (darüber hinaus entgeltpflichtig), 
Unentgeltlichkeit der Rettung von Tieren aus akuter Gefahr sowie die Definierung des 
Rechtsbegriffes Notstand durch Naturereignisse. 
Die Feuerwehrgebührensatzung soll schnellstmöglich mit der Anlage „Gebührentarif“ 
unter Anwendung der Ausführungsbestimmungen umgesetzt werden. 


